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Homosexualitdt — ein Menschenrecht

Laut Amnesty International gibt es noch in Gber 70 Landern
Gesetze, die gleichgeschlechtliche Liebe verbieten und teil-
weise massiv bestrafen. So wurden in Somalia im letzten
Jahr zwei Frauen, die seit langer Zeit als Paar zusammenleb-
ten, wegen «kultureller Perversion» zum Tode verurteilt.
Und in Sudkorea zensieren die Behorden seit November
2001 die Verbreitung von Internetseiten mit schwulen und
lesbischen Inhalten unter dem Vorwand, sie seien «schad-
lich» und «jugendgefahrdend». Rumanien bestraft homose-
xuelle Handlungen, die in der Offentlichkeit stattfinden
oder einen o6ffentlichen Skandal auslésen, mit bis zu funf

Jahren Haft. Auch 13 Staaten der USA haben Gesetze, die
einvernehmliche sexuelle Handlungen zwischen Erwachse-
nen gleichen Geschlechts verbieten. Diese wurden aller-
dings Ende Juni vom Supreme Court aufgehoben (siehe In-
fos).

Angesichts dieser Tatsachen stellen wir der Gruppe ai for
gays und lesbians gerne Platz zur Verfigung, um regelmas-
sig Uber aktuelle Falle von Menschenrechtsverletzungen an
Lesben zu berichten.

Verena Gassmann

Ecuador

Als Narda Torres Arboleda eines Tages
im Juni 2002 vom Einkaufen nach Hause
kam, wurde sie von zwei ihr unbekann-
ten Typen angefallen und an den Haaren
zu Boden gezogen. Sie beschimpften sie
als «elende Hure» und «schreckliche
Lesbe» und drohten, sie zu vergewalti-
gen oder zu toten. Die Typen stiessen
und schlugen Narda und brachen ihr da-
bei das Nasenbein. Sie liessen erst von
ihr ab, als Nardas Freundin, Adriana
Chdvez, auftauchte. Narda und Adriana
leben zusammen mit Adrianas Tochter
in einem Haushalt in Quito, der Haupt-
stadt Ecuadors. Letzten Dezember wur-
den die beiden erneut titlich angegrif-
fen, wahrscheinlich von denselben Min-
nern.

Obwohl Narda Anzeige erstattete,
wurden keine Untersuchungen eingelei-
tet. Im September schrieb die Comision
Ecuménica por los Derechos Humanos
in dieser Sache einen Brief an den In-
nenminister, der bis heute unbeantwor-
tet blieb.

Die Vorfille zeigen, dass Narda und
Adriana bedroht werden, weil sie eine
lesbische Lebensgemeinschaft pflegen
und auch wagen, dies zu zeigen. Institu-
tionalisierte Vorurteile verhindern, dass
sie sich effektiv zur Wehr setzen konnen.
Auch wenn Narda und Adriana nicht
von staatlicher Seite misshandelt wur-
den, hitte der Staat die Aufgabe, Unter-
suchungen einzuleiten und die Opfer ef-

fektiv zu schiitzen. Das ist aber nicht der
Fall, konnen die Téater doch mit Straflo-
sigkeit («impunidad») rechnen.

Dies ist eine paradoxe Situation, da
die ecuadorianische Verfassung in dieser
Sache eigentlich weltweit eine der fort-
schrittlichsten wire: Sie verbietet expli-
zit Diskriminierung aufgrund von sexu-
eller Orientierung. Wie viel ein solcher
Verfassungsartikel in der Praxis unter
Umstidnden wert ist, zeigen die zahlrei-
chen Fille von misshandelten Lesben,
Transsexuellen und Schwulen, die Am-
nesty in den letzten anderthalb Jahren
dokumentiert hat. Die Regierung nimmt
zwar inzwischen regelmassig Stellung zu
den Berichten von Amnesty, in der Pra-
xis jedoch hat sich wenig gedndert.

Das Paradox ldsst sich mit der be-
sonderen Rechtstradition Ecuadors er-
kldren: Das spanische Recht wurde von
den Indigenas, die einen erheblichen
Anteil der Bevolkerung ausmachen, nie
vollstiandig akzeptiert. Da die offiziellen
rechtlichen Grundsétze in weiten Teilen
des Landes weder verstanden noch ak-
zeptiert werden, lassen sie sich nicht oh-
ne weiteres umsetzen. Ein Grossteil der
landlichen Bevolkerung sowie der zuge-
wanderten VorstadtbewohnerInnen ge-
niessen weder den Schutz des Rechts
noch werden sie von diesem belangt. Auf
diesem Sachverhalt beruht das weitver-
breitete Phédnomen der «impunidad»,
der Straffreiheit.

Fir Menschenrechtsorganisationen
ist der Fall von Narda und Adriana auch
deshalb symptomatisch, weil nicht nur
staatliche Organe gegen das Diskrimi-
nierungsverbot verstossen. Immer haufi-
ger ereignen sich gerade in Lateinameri-
ka Fille von Menschenrechtsverletzun-
gen, die zwar von nichtstaatlichen Ak-
teurlnnen begangen werden, die aber
mit staatlicher Untatigkeit, Nachléssig-
keit und Toleranz rechnen konnen. Am-
nesty erinnert die Staaten in diesem Zu-
sammenhang regelmissig an die Ver-
pflichtung, die Rechte all ihrer Biirgerin-
nen und Biirger zu schiitzen. Also auch
diejenigen der sexuellen Minderheiten.

Hans Markus Herren

Weitere Infos:

ai for gays and lesbians
www.queeramnesty.ch

info@queeramnesty.ch

Leute, die sich bei
unserer Gruppe aktiv
engagieren wollen, sind

jederzeit willkommen!

Spendenkonto:
Postkonto 82-645 780-9
3000 Bern 9



	Homosexualität : ein Menschenrecht

